
Merkblatt Pächterpflichten 

Kleingärtnerverein D    renkamp e. V. 

Gegründet 1938 

Parkstraße 36  48431 Rheine 
 

Meine Aufgaben als Pächter 
 

Kleingärtnerische Nutzung 
 1/3 der Parzellenfläche muss kleingärtnerisch genutzt werden 

 davon 10 % einjährige Nutz-/ Ertragskulturen 
 

Die Einhaltung dieser Vorgabe nach dem B Klg G ist wichtig, da sonst die Gemeinnützigkeit aberkannt 

wird 

 

Angrenzende Wege und Rasenstreifen in ordnungsgemäßen Zustand halten 

• Fugen zwischen den Wegeplatten von Unkraut freihalten; evtl. gemeinsam mit dem 

Gartennachbarn die Platten aufnehmen und neu ausrichten 

• Rasenstreifen regelmäßig mähen und von Unkraut freihalten 
 

Hecke 
 durch regelmäßiges Schneiden in Form halten 

 

      innerhalb der Anlage 130 cm hoch, 40 cm breit 

   Zaun 

 

    Außenhecke 180 cm hoch, 40 cm breit 

    Innerhalb und außerhalb der Parzelle von Unkraut und Wildwuchs befreien 

 

Aushang mit Datum für jährlichen Heckenschnitt beachten! 
 

In der gesamten Anlage ist offenes Feuer VERBOTEN !!! 
 

Kommt der Pächter seinen Verpflichtungen nicht oder nicht ordnungsgemäß bzw. nicht rechtzeitig 

nach, so ist der Verpächter berechtigt diese, nach vorheriger Aufforderung auf Kosten des Pächters 

vornehmen zu lassen.  
 

Pro Jahr sind 10 Gemeinschaftsstundenstunden zu leisten. Diese können nur vom Pächter und 

eingetragene Mitglieder geleistet werden. Nicht geleistete Stunden werden mit 30,00 € / Std. auf der 

Jahresabrechnung berechnet. Persönlich abgesprochene Termine, die unentschuldigt nicht eingehalten 

werden, werden mit 20,00 € auf der nächsten Jahresabrechnung berechnet. 
 

Baumaßnahmen jeglicher Art (Gebäudeerweiterung, Terrassenüberdachung, Sichtschutz, 

Gewächshäuser – auch nur für Tomaten -, usw.) sind dem Vorstand schriftlich mit Zeichnung 

anzuzeigen. Erst nach schriftlicher Bestätigung darf mit dem Bau begonnen werden. Dieses gilt auch 

für Veränderungen bei Strom- und Wasserleitungen! 
 

Anwesenheitspflicht im Frühjahr und Herbst beim Wasseran- und Wasserabstellen. Nichtanwesenheit 

wird jeweils mit 20,00 € auf der Jahresabrechnung berechnet. 
 

Der auf der Parzelle entstandene Müll (z. B. Hausmüll) gehört nicht in die Mülltonnen, die in der Anlage 

installiert sind, und ist bei sich zu Haus zu entsorgen! 
 

Kontaktdaten: Jede Änderung von Adresse und Telefonnummer unverzüglich dem Vorstand melden! 
 

Der Vorstand 
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